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Pressemitteilung Nr. 38/2018

Das Bundes verwaltungsgericht in Leipzig hat in erster und letzter Instanz auf die
Kla ge einer Internetknotenpunkt-Betrei berin (DE-CIX) entschie den, dass das Bun -
des ministerium des Innern (BMI) sie ver pflichten kann, bei der Durchfüh rung strate-
gischer Fernmeldeüberwachungsmaß nahmen durch den Bundesnachrichtendienst
(BND) mitzuwirken.

Nach dem Gesetz zur Be schränkung des Brief-, Post- und Fern meldegeheim nisses
(Art. 10-Gesetz) ist der BND im Rah men sei ner Aufgaben berechtigt, auf Anordnung
des BMI in ternationale Telekommunikationsbeziehungen, soweit eine gebündelte
Übertragung erfolgt, zu überwachen und auf zuzeichnen. Das BMI legt auf Antrag des
BND in der Beschränkungs anordnung die für die Überwachung in Be tracht kom men-
den Übertragungswege sowie den höchst zulässigen Anteil der zu überwachenden
Übertragungskapazität fest. Für die Durchführung der Überwachungs maßnah me
kann das BMI nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Art. 10-Gesetz ge schäfts mäßige Erbringer von
Telekommunikationsdiensten durch Anordnung zur Er möglichung der Über wachung
verpflichten. Ob und in welchem Um fang das verpflichtete Unternehmen Vorkehrun-
gen zu tref fen hat, richtet sich letzt lich nach § 27 Abs. 2 der Telekommunikations-
Überwachungsverordnung (TKÜV). Da nach hat der Ver pflichtete dem BND an einem
Übergabepunkt im Inland eine vollstän dige Kopie der Telekommunikation bereitzu-
stellen, die über die in der An ordnung be zeichneten Übertragungswege übertragen
wird. Auf der Grund lage der Beschrän kungsanordnung wählt der BND gegenüber
dem Te lekommunikationsdiens teanbieter diejenigen Übertragungswege aus, die
überwacht werden sol len.

Die Klägerin begehrt mit ih rer Klage die Feststel lung, dass ihre Ver pflichtung zur
Mitwirkung an verschiedenen an geordneten Be schrän kungsmaßnah men in den Jah -
ren 2016 und 2017 und die Auswahl der Übertragungswege durch den BND rechts-
widrig sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Feststellungs begeh ren als unbe-
grün det angesehen. Prüfungsgegen stand sind lediglich die Anordnungen ihrer Ver -
pflichtung zur Mitwirkung, deren gesetzliche Grundlagen sich als Be rufsausübungs-
regelungen im Sin ne von Art. 12 Abs. 1 GG darstel len. Demgegenüber kann die Klä-
gerin keine gericht liche Über prüfung auch der ihren Ver pflich tungen zugrunde lie-
genden Beschränkungs anordnungen verlangen. Sie kann sich nicht auf den Schutz
des Fern meldegeheimnis ses nach Art. 10 Abs. 1 GG be rufen. Dieses Grundrecht
schützt die Vertraulichkeit der Te lekommunikationsverkehre. Darauf kann sich je -
doch die Klägerin in ihrer Eigen schaft als Ver mittlerin von Telekommunikationsver-
keh ren nicht berufen. Sie trifft kei ne Ver ant wortung oder Haftung für die Recht mä-
ßigkeit der Beschränkungs anordnung; diese trifft al lein die beklagte Bundesrepublik
Deutschland.

Die gegenüber der Klägerin ergangenen Verpflichtungsanordnungen begegnen kei-
nen rechtlichen Bedenken. Sie legen insbesondere in noch hinreichend bestimm ter
Weise die Ver pflichtung zur Bereit stel lung der Datenströme fest, die über die in der
Beschränkungsanordnung auf geführten Übertragungswege ab gewickelt wer den. Mit
ihren gegen die Be schränkungsanordnung gerichteten Einwendungen kann sie die
Rechtmäßigkeit der Verpflichtungsanordnung nicht in Frage stellen. Schlie ßlich ge-
nügen die gesetzlichen Grundlagen der Ver pflichtungsanordnungen den an Berufs-
ausübungs regelungen nach Art. 12 Abs. 1 GG zu stellenden Anforderungen.

Pres semitteilung
Nr. 38/2018 vom 31.05.2018

Klage der DE-CIX Management GmbH erfolglos

Dokumente zum Verfah ren

Verfahrens information

Pres semit tei lung Nr. 38/2018 vom
31.05.2018



     Deutsch   Leichte Sprache  Gebärdensprache  Pres se

 

http://www.bverwg.de
http://www.bverwg.de/leichte-sprache/das-gericht
http://www.bverwg.de/gebaerdensprache
http://www.bverwg.de/metanavigation/presse
http://www.bverwg.de/das-gericht
http://www.bverwg.de/das-gericht
http://www.bverwg.de/das-gericht/organisation
http://www.bverwg.de/das-gericht/organisation/der-praesident
http://www.bverwg.de/das-gericht/organisation/richter-und-senate
http://www.bverwg.de/das-gericht/organisation/gerichtsverwaltung
http://www.bverwg.de/das-gericht/organisation/gremien
http://www.bverwg.de/das-gericht/internationale-beziehungen
http://www.bverwg.de/das-gericht/internationale-beziehungen/aca-europe
http://www.bverwg.de/das-gericht/internationale-beziehungen/aca-praesident
http://www.bverwg.de/das-gericht/internationale-beziehungen/superior-courts-network
http://www.bverwg.de/das-gericht/internationale-beziehungen/iasaj
http://www.bverwg.de/das-gericht/internationale-beziehungen/kooperationen
http://www.bverwg.de/das-gericht/bibliothek
http://www.bverwg.de/das-gericht/bibliothek/rechtshistorische-bestaende
http://www.bverwg.de/das-gericht/projekte
http://www.bverwg.de/das-gericht/veranstaltungen
http://www.bverwg.de/das-gericht/bild-und-informationsmaterial
http://www.bverwg.de/rechtsprechung
http://www.bverwg.de/rechtsprechung
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/ablauf-des-verfahrens
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/verwaltungsgerichtsbarkeit
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/verwaltungsgerichtsbarkeit/grundsaetze-des-verwaltungsprozesses
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/verwaltungsgerichtsbarkeit/aufbau-der-verwaltungsgerichtsbarkeit
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/verwaltungsgerichtsbarkeit/geschichte-der-verwaltungsgerichtsbarkeit
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/elektronischer-rechtsverkehr
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/streitwertkatalog
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/geschaeftsverteilungsplan
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/aktenzeichen
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/ecli
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/urteile-beschluesse
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/urteile-beschluesse/kosten-abwicklung
http://www.bverwg.de/rechtsprechung/urteile-beschluesse/zitierungen
http://www.bverwg.de/gebaeude
http://www.bverwg.de/gebaeude
http://www.bverwg.de/gebaeude/geschichte-des-gebaeudes
http://www.bverwg.de/gebaeude/geschichte-des-gebaeudes/reichsgerichtsmuseum
http://www.bverwg.de/gebaeude/geschichte-des-gebaeudes/reichsgerichtsbibliothek
http://www.bverwg.de/gebaeude/virtueller-rundgang
http://www.bverwg.de/gebaeude/besichtigung-des-gebaeudes
http://www.bverwg.de/aktuelles
http://www.bverwg.de/aktuelles
http://www.bverwg.de/aktuelles/verhandlungstermine
http://www.bverwg.de/aktuelles/pressemitteilungen
http://www.bverwg.de/aktuelles/informationen-fuer-medienvertreter
http://www.bverwg.de/kontakt
http://www.bverwg.de/kontakt
http://www.bverwg.de/kontakt/anfahrt
http://www.bverwg.de/suche
http://www.bverwg.de/grav/#


Das Gericht hat des Weiteren festgestellt, dass der BND gegenüber der Klä gerin ei ne
Auswahl der tat sächlich zu überwachenden Übertragungswege im Rah men der durch
die Beschränkungs anordnung gesetzten Vorgaben ver bindlich treffen kann.
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